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Sehr geehrt█████, 

mit   Ihrem   im   Bundesministerium    für   wirtschaftliche   
Zusammenar beit  und  Entwicklung  (BMZ)  am  07.08.2018 
eingegangenen Antrag nach dem IFG begehren Sie Zugang 
zu Informationen  über die Höhe der Ausgaben für Social -
Media Aktivitäten  in den Jahren 2016 und 2017.

Ihren Antrag vom 07 .08.2018 lehne ich  ab.

Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jedermann  gegenüber den 
Behörden  des  Bundes  einen  Anspruch  auf  Zugang  zu  
amtlichen Informationen im Sinne des § 2 Nummer 1 IFG.

Gemäß § 9 Absatz 3 IFG kann jedoch ein Antrag abgelehnt 
werden,    wenn    der    Antragsteller    bereits    über    die    
begehrten   Informationen   verfügt,   oder   sich   diese   in 
zumutbarer  Weise  aus  allgemein  zugänglichen  Quellen  
beschaffen kann. 
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Die von Ihnen begehrten Informationen sind Bestandteil 
einer Antwort der Bundesregierung vom 05.06.2018 (BT-
Drucksache 19/2560) anlässlich einer kleinen Anfrage der 
AFD-Bundestagsfraktion vom 20.04.2018 (BT-Drucksache 
19/1781) zu den Aufwendungen der Bundesregierung für 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Antwort der Bundesregierung 
finden Sie unter dem folgenden Link 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902560.
pdf.  
 
Dieser Bescheid ergeht für Sie gebührenfrei. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Dahlmannstraße 4, 53113 Bonn, schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
elektronisch unterzeichnet Uwe Schäfer 
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